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5. Änderung der Satzung der Stadt Duisburg 
vom 10.10.2025 über die Erhebung von  
Hundesteuer in der Stadt Duisburg (Hunde-
steuersatzung) vom 18. Dezember 2000

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner Sitzung 
am 09.10.2025 die nachfolgende Änderungssat-
zung beschlossen.

Die Satzung beruht auf:

§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW.  
S. 666)

§§ 1 bis 3 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 
(GV. NRW. S. 712)

jeweils in der zum Zeitpunkt des Erlasses dieser 
Satzung geltenden Fassung.

Artikel 1

Die Satzung über die Erhebung von Hundesteuer  
in der Stadt Duisburg (Hundesteuersatzung) 
vom 18.12.2000 (veröffentlicht im Amtsblatt 
für die Stadt Duisburg Nr. 41 vom 29.12.2000, 
S. 403 ff.), zuletzt geändert durch Satzung vom 
02.07.2019 (veröffentlicht im Amtsblatt für die 
Stadt Duisburg Nr. 24 vom 15.07.2019, S. 249), 
wird wie folgt geändert:

§ 3 Abs. 1 wird um folgenden lit. g) ergänzt:

g) Assistenzhunde im Sinne des § 12e Absatz 3 
des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) 
in der jeweils gültigen Fassung. Der Nachweis ist 
durch die Vorlage eines gültigen Ausweises über 
die Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft gemäß 
Anlage 9 zu §§ 19, 21, 23 der Assistenzhunde-
verordnung zu erbringen.

Artikel 2

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.10.2025 
in Kraft

Vorstehende 5. Änderungssatzung zur Satzung 
über die Erhebung von Hundesteuer in der Stadt 
Duisburg (Hundesteuersatzung) wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Änderungssatzung kann gemäß 
§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW nach Ablauf von 
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,

b)	 diese Änderungssatzung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) 	 der Oberbürgermeister hat den Satzungsbe-
schluss vorher beanstandet oder

d) 	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Duisburg vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Duisburg, den 10. Oktober 2025

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Herr Goemans
Tel.-Nr.: 0203 283-2801

Bekanntmachung über die Erteilung der 
Genehmigung der Flächennutzungsplan- 
Neuaufstellung

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
24.02.2025 den ergänzten und aktualisierten 
Flächennutzungsplan beschlossen.

Die Bezirksregierung hat mit Verfü-
gung vom 25.08.2025 - Aktenzeichen 
35.02.01.01-02DU-FNPneu-2016 - die vom Rat 
der Stadt Duisburg am 24.02.2025 beschlossene  
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 
genehmigt. 

Die im Folgenden aufgeführten Nebenbestim-
mungen sind zu beachten:
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Auflagen:
1.	 In der Begründung zum Flächennut-

zungsplan ist an geeigneter Stelle das 
Symbol für soziale Einrichtungen für 
die bestehende Rehabilitationsein-
richtung „In der Drucht“ näher zu 
erläutern.

2.	 Die Aussage in Teil 1 Kapitel 1.3.1 
der Begründung ist in Bezug auf die 
Anzahl der Weißflächen redaktionell 
anzupassen.

3.	 Der 2. Absatz in der Begründung, Teil 
2, Kapitel 1.3.2 ist um den Begriff 
Kerngebiet redaktionell zu ergänzen.

4.	 Der Abschnitt „Öffentliche Parkplätze 
mit gesamtstädtischer Bedeutung“ in 
Teil 2 Kapitel 6.2.2 der Begründung ist 
in Bezug auf das Planzeichen P (öffent-
liche Parkfläche gem Ziffer 6.3 Plan-
zeichenverordnung (PlanzVO)) gemäß 
Ihrem Textvorschlag vom 24.07.2025 
um eine neue Fußnote redaktionell zu 
ergänzen. Ebenso ist die Fußnote 121 
um einen redaktionellen Hinweis auf 
das Gerichtsurteil des Oberverwaltungs-
gerichts (OVG) Nordrhein-Westfalen 
vom 04.07.2012 (Az. 1 0D 29/11.NE)  
gemäß Ihrem Textvorschlag vom 
24.07.2025 zu ergänzen.

5.	 Die Begründung ist in Teil 2 Kapitel 
8.1 der Begründung auf Seite 151 im 
zweiten Absatz hinter dem dritten Satz 
um allgemeine Ausführungen zum 
Landschaftspark Duisburg-Nord redak-
tionell zu ergänzen.

6.	 In Teil 2 Kapitel 8.2.1 der Begründung 
ist im letzten Satz das Entwicklungsziel 
2.4 des Landesentwicklungsplanes des 
Landes Nordrhein-Westfahlen  
(LEP NRW) redaktionell zu streichen.

7.	 In Teil 2 Kapitel 9.3 der Begründung ist 
in Bezug auf schutzbedürftige Nutzun-
gen im Wirkbereich von Störfallbetrie-
ben in bestehenden Gemengelagen 
eine neue Fußnote gemäß Ihrem Text-
vorschlag vom 24.07.2025 redaktionell 
zu ergänzen.

8.	 Das Kapitel 11.2.12 in Teil 2 der 
Begründung sowie die Planzeichnung 
und der Beiplan 7 – Hochwasser-
schutz - sind zur Klarstellung über den 
Stand der aktuellen Datenlage zu den 
Abgrenzungen der Deichschutzzonen 
redaktionell zu ergänzen.

9.	 In der Begründung ist in Teil 2 Kapitel 
3.2.2 zur Klarstellung eine redaktionel-
le Ergänzung als Fußnote in der Tabelle 
23 - Zweckbestimmungen für Sonder

bauflächen für den großflächigen 
Einzelhandel - zu „NV“ (Nahversor-
gung) gemäß Ihrem Textvorschlag vom 
31.07.2025 vorzunehmen.

10.	In der Begründung ist in Teil 2 Kapitel 
3.2.2 zur Klarstellung eine Fußnote in 
der Tabelle 23 (Zweckbestimmungen 
für Sonderbauflächen für den groß-
flächigen Einzelhandel) zu „Tierbe-
darfsmarkt“ und „Zoomarkt“ gemäß 
Ihrem Textvorschlag vom 31.07.2025 
redaktionell zu ergänzen.

11.	In der Begründung ist in Teil 2 Kapitel 
3.2.2 zur Klarstellung auf Seite 124 der 
zweite Absatz in Bezug auf bestands
orientierte Planungen im Bereich 
großflächiger Einzelhandel gemäß 
Ihrem Textvorschlag vom 31.07.2025 
redaktionell zu ergänzen.

12.	Auf der Planurkunde des Hauptplans ist 
die Erläuterung zum Thema Altlasten 
anstatt unter der Überschrift „Hin-
weise“ in der Planzeichenerläuterung 
unter der Überschrift „Kennzeichnun-
gen (§ 5 Abs. 3 BauGB)“ einzutragen. 
Ebenso ist eine entsprechende Eintra-
gung in der Planzeichenerläuterung 
im Beiplan 5 – Bodenschutzgebiete – 
sowie eine redaktionelle Überarbeitung 
des Themenblocks Altlasten in der 
Begründung zum Flächennutzungsplan 
vorzunehmen.

Sämtliche Entwicklungsflächen, die im 
Hauptplan mit der überlagernden Schraf-
fur für Flächen für Bahnanlagen mit 
ausstehender Freistellung von Bahnbe-
triebsflächen versehen sind, sind von der 
Genehmigung ausgenommen.

Die Erteilung der Genehmigung durch  
die Bezirksregierung Düsseldorf 
vom 25.08.2025 - Aktenzeichen 
35.02.01.01-02DU-FNPneu-2016 - über 
die Flächennutzungsplan-Neuaufstellung 
der Stadt Duisburg wird hiermit gemäß  
§ 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) öffent-
lich bekannt gemacht. 

Die Flächennutzungsplan-Neuaufstellung 
mit Begründung und Umweltbericht sowie 
die zusammenfassende Erklärung nach  
§ 6a Abs. 1 BauGB kann ab dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
beim Amt für Stadtentwicklung und 
Projektmanagement der Stadt Duisburg zu 
den üblichen Öffnungszeiten eingesehen 
werden.

Über den Inhalt des Planes und der 
Begründung mit Umweltbericht wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben.

Gleichzeitig wird

1.	 gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und

2.	 gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1)	 Unbeachtlich werden: 

	1.	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

	2.	 eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes und

	3.	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges, 

	 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplanes oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes geltend 
gemacht worden sind. 

2) 	 Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) kann gegen den Flä-
chennutzungsplan gemäß § 7 Abs. 6 
Satz 1 GO NRW nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn

	a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	b)	 der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

	c)	 der Oberbürgermeister hat den 
Ratsbeschluss vorher beanstandet 
oder
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	d)	 der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Stadt Duisburg 
vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Mit dieser Bekanntmachung wird die 
Flächennutzungsplan-Neuaufstellung der 
Stadt Duisburg wirksam.

Duisburg, den 6. Oktober 2025

Link 
Oberbürgermeister

Auskunft erteilen:
Frau Küchler
Tel.-Nr.: 0203 283-984102
E-Mail: s.kuechler@stadt-duisburg.de

Herr Wynhoff
Tel.-Nr.: 0203 283-984199
E-Mail: g.wynhoff@stadt-duisburg.de
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Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Abfallentsorgungs-,Straßenreinigungs-, 
Winterdienst-, Niederschlagswassergebüh-
renbescheide, Schmutzwassergebühren
bescheide:

03.01.2023, 19.12.2023, 03.01.2024, 
09.04.2024, 26.05.2024, 26.05.2025, 
14.10.2025

Zahlungspflichtiger:
Edisnada Llukaj
Kundennummer:
90115691
Bisherige Anschrift:
Mündelheimer Str. 202,  
47259 Duisburg

Hiermit wird der vorstehend bezeichnete  
Empfängerin benachrichtigt, dass die 
genannten Bescheide

-	 nicht zugestellt werden konnten, weil 
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu 
ermitteln war,

-	 bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg 
- AöR, Schifferstr.190, 47059 Duisburg, 
am Empfang, werktags, außer sonn-
abends, in der Zeit von 8.00 Uhr bis 
16.30 Uhr zur Aushändigung bereitlie-
gen

-	 als zugestellt gelten, wenn seit der Ver-
öffentlichung dieser Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch 
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 Abs. 
1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in 
Verbindung mit § 4 der Verordnung über 
die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht vom 26.08.1999 
(BekanntmVO) in der jeweils geltenden 
Fassung.

Duisburg, den 14. Oktober 2025

Wirtschaftsbetriebe Duisburg – AöR
Im Auftrag

Isabell Richter
Gebührenveranlagung

Auskunft erteilt:
Frau Richter
Tel.-Nr.: 0203 283-3000

Bekanntmachung über die Ände-
rung der Zweckverbandssatzung des 
Sparkassenzweckverbandes der Städte 
Duisburg und Kamp-Lintfort 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die von 
der Verbandsversammlung des Sparkassen-
zweckverbandes der Städte Duisburg und 
Kamp-Lintfort am 03.07.2025 beschlos-
sene Änderungssatzung zur Kenntnis 
genommen und die Verbandssatzung im 
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düs-
seldorf (Ausgabe Nr. 39 vom 25.09.2025) 
bekannt gemacht.

Auf diese Veröffentlichung wird hiermit 
gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
hingewiesen.

Duisburg, den 7. Oktober 2025

Murrack
Verbandsvorsteher

Amtliche Bekanntmachung des Spar-
kassenzweckverbandes der Städte 
Duisburg und Kamp-Lintfort

Neufassung der Satzung der Sparkasse 
Duisburg

Die Verbandsversammlung des Sparkassen
zweckverbandes der Städte Duisburg und 
Kamp-Lintfort hat in ihrer Sitzung am 
03.07.2025 die nachfolgende Satzung 
der Sparkasse Duisburg beschlossen. Die 
Satzung beruht auf:

-	 § 8 des Gesetzes über kommuna-
le Gemeinschaftsarbeit (GkG) in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03.02.2015 (GV. NRW. S. 204), in Kraft 
getreten am 11. Februar 2015, i. V. mit 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom  
1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346), 
in Kraft getreten am 15. Dezember 
2021,

-	 § 6 des Sparkassengesetzes Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28.11.2008 (GV. 
NRW. S. 696), in Kraft getreten am  
29. November 2008; geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes zur Schaffung 
von mehr Transparenz in öffentli-
chen Unternehmen im Lande Nord-
rhein-Westfalen (Transparenzgesetz) 
vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 
950), in Kraft getreten am 31. Dezem
ber 2009, durch Artikel 1 und 3 des Ge-
setzes zur Änderung sparkassenrecht-
licher Vorschriften vom 16. Juli 2013 
(GV. NRW. S. 490), in Kraft getreten am 
27. Juli 2013, durch Artikel 6 des Ge-
setzes zur Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung vom 15. November 
2016 (GV. NRW. S. 966), in Kraft getre-
ten am 29. November 2016, durch Arti-
kel 58 des Gesetzes zur Stärkung der 
medienbruchfreien Digitalisierung vom 
1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122), in 
Kraft getreten am 19. Februar 2022 
und Artikel 1 des Gesetzes zur Moder-
nisierung des Sparkassenrechts und zur 
Änderung weiterer Gesetze vom 19. 
Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1220), in 
Kraft getreten am 31. Dezember 2024

§ 1 Name und Sitz

(1) Die Sparkasse Duisburg mit dem Sitz 
in Duisburg ist eine mündelsichere, dem 
gemeinen Nutzen dienende rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie führt 
ihre Geschäfte nach kaufmännischen 
Grundsätzen. Die Erzielung von Gewinn ist 
nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes.

(2) Die Sparkasse ist Mitglied des Rheini-
schen Sparkassen- und Giroverbandes.

(3) Die Sparkasse führt das dieser Satzung 
beigedruckte Dienstsiegel.
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§ 2 Träger

Träger der Sparkasse ist der Sparkassen-
zweckverband der Städte Duisburg und 
Kamp-Lintfort.

§ 3 Organe

Organe der Sparkasse sind der 
Verwaltungsrat und der Vorstand.

§ 4 Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus dem 
vorsitzenden Mitglied und 17 weiteren 
Mitgliedern.

(2) Die Ausgabe von Genussrechten, die 
Eingehung nachrangiger Verbindlichkeiten 
sowie die Aufnahme von Vermögensein-
lagen stiller Gesellschafter und sonstiger 
haftender Eigenmittel bedürfen der Zu-
stimmung des Verwaltungsrates.

(3) An den Sitzungen des Verwaltungs
rates nimmt ein Hauptverwaltungs
beamter der Zweckverbandsmitglieder 
beratend teil.

§ 5 Vorstand

Der Vorstand besteht aus drei ordentlichen 
Vorstandsmitgliedern

§ 6 Vertretung der Sparkasse

(1) Die Sparkasse wird durch zwei Vor-
standsmitglieder vertreten.

(2) Der Vorstand ist berechtigt, einzel-
nen Vorstandsmitgliedern oder anderen 
Beschäftigten der Sparkasse Vertre-
tungsmacht für einzelne oder bestimmte 
Arten von Geschäften zu erteilen. Das 
gilt insbesondere für den Erwerb und die 
Veräußerung oder Belastung von Grund-
stücken oder grundstücksgleichen Rechten 
der Sparkasse sowie für Vollmachten an 
Dritte zur Wahrnehmung der Interessen 
der Sparkasse (z. B. in Rechtsstreitigkeiten, 
Zwangsversteigerungen).

§ 7 Kredite und Beteiligungen

Gebiet nach § 3 Abs. 1 a) SpkG ist das 
Gebiet des Trägers und der Regierungsbe-
zirk Düsseldorf.

§ 8 Inkrafttreten der Satzung

Diese Satzung tritt am Tage nach der Be-
kanntmachung in Kraft, frühestens jedoch 
zum 01.11.2025. Gleichzeitig tritt die 
Satzung vom 30.10.2020 außer Kraft.

Siegel der Sparkasse Duisburg

Bekanntmachungen des Sparkassen-
zweckverbandes der Städte Duisburg und 
Kamp-Lintfort erfolgen gemäß § 18 der 
Satzung des Sparkassenzweckverbandes in 
den Amtsblättern der Stadt Duisburg und 
der Stadt Kamp-Lintfort.

Vorstehende Satzung der Sparkasse 
Duisburg wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Die nach § 6 Abs. 2 Satz 2 des Sparkassen-
gesetzes NRW erforderliche Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde wurde mit 
Verfügung vom 25.08.2025 erteilt.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,

c)	 der Verbandsvorsteher hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet 
oder

d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber dem Sparkassenzweckver-
band vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Duisburg, den 8. Oktober 2025

Martin Murrack
Verbandsvorsteher

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3203397462 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 1. Oktober 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen 
die Sparkassenbücher Nr. 4200257477 
(alt 100257476), 3200403933 (alt 
100403930), 3200383374 (alt 
100383371) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber der 
Sparkassenbücher wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung der Sparkassenbücher 
anzumelden, da andernfalls die Sparkas-
senbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 1. Oktober 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen 
die Sparkassenbücher Nr. 4201194216, 
4201087881 der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber der 
Sparkassenbücher wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
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unter Vorlegung der Sparkassenbücher an-
zumelden, da andernfalls die Sparkassen
bücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 1. Oktober 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen 
die Sparkassenbücher Nr. 3214119137 
(alt 114119134), 3214119020 (alt 
114119027), 3214126892 (alt 
114126899) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber der 
Sparkassenbücher wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung der Sparkassenbücher an-
zumelden, da andernfalls die Sparkassen
bücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 2. Oktober 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3211029644 (alt 
111029641) der Sparkasse Duisburg wur-
de heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 2. Oktober 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3758123305 (alt 
28123305) der Sparkasse Duisburg wurde 
heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 2. Oktober 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3270201365 (alt 
170201362) der Sparkasse Duisburg wur-
de heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 2. Oktober 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3758478055 (alt 
28478055) der Sparkasse Duisburg wurde 
heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 2. Oktober 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3200312308 
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 2. Oktober 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3203330778 
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 2. Oktober 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3203371186 
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 2. Oktober 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 4201080506, 
3211167766 (alt 111167763) der Spar-
kasse Duisburg wurden heute für kraftlos 
erklärt.

Duisburg, den 2. Oktober 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3200754665, 
3758212355 (alt 28212355) der Sparkasse 
Duisburg wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 2. Oktober 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
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 




















    
    
   


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Bekanntmachung der Duisburg Kontor 
GmbH

Die Gesellschafterversammlung der 
Duisburg Kontor GmbH hat am 20. Au-
gust 2025 den Jahresabschluss zum 31. 
Dezember 2024 festgestellt und über den 
Jahresfehlbetrag wie folgt beschlossen:

1.	 Der Jahresabschluss der Duisburg 
Kontor GmbH für das Geschäftsjahr 
2024 wird mit einem Jahresfehlbe-
trag i. H. v. 239.099,03 EUR festge-
stellt.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft NRT Nieder-
rheinische Treuhand GmbH hat am  
09. April 2025 folgenden Bestätigungsver-
merk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
Abschlussprüfers

An die Duisburg Kontor GmbH, 47051 
Duisburg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der 
Duisburg Kontor GmbH – bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 
bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
– geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der Duisburg Kontor GmbH 
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 
bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-	 entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. 
Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 
2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

-	 vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 

Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 
den deutschen Grundsätzen ordnungs
mäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. 
Manipulationen der Rechnungslegung und 
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 
ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-
gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen
des Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
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abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-
fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-	 identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern, planen 
und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch so 
wie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist höher als das Risiko, dass 
aus Irrtümern resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, da dolose Handlungen kollu-
sives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 

Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

-	 erlangen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

-	 beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

-	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls die-
se Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann.

-	 beurteilen wir Darstellung, Aufbau 
und Inhalt des Jahresabschlusses 
insgesamt einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 

und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt.

-	 beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage der 
Gesellschaft.

-	 führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger bedeut-
samer Mängel im internen Kontrollen, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.“

Duisburg, den 13. Oktober 2025

Duisburg Kontor GmbH

Kluge		  ppa Boerakker
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